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Die Verhandlungsrunde des 
VDZI mit den gesetzlichen 
Krankenkassen zum Bundes
mittelpreis ist gescheitert. Der 
VDZI hat das Bundesschieds
amt angerufen, welches bisher 
ohne Beschluss getagt hat. Es 
muss davon ausgegangen wer
den, dass die Vereinbarung des 
Bundesmittelpreises – als Vor
aussetzung für die regionalen 
Verhandlungen – noch einiger 
Zeit bedarf. Angeblich soll er 
erst ab 1. April 2016 gelten. Ent
sprechend würden sich die re
gionalen Verhandlungen in das 
Frühjahr 2016 verschieben. 

Versandgang

Die Krankenkassen billigten bei 
den    Verhandlungen    lediglich 
eine Erhöhung des Bundesmit
telpreises unterhalb der ministe
riell ermittelten Veränderungs
ra te von 2,95 Prozent zu, wäh
rend die allgemeine Erhöhungs
for derung des VDZI weit höher 
liegt und unabhängig davon für 
den Versandgang mehr als das 
Doppelte der Veränderungsrate 
gefordert wird. Für die Ermitt
lung des Bundesmittelpreises 
gilt – im Gegensatz zur regiona
len Preisverhandlungsebene – 
nach wie vor der Grundsatz der 
Beitragssatzstabilität des § 71 
SGB V, die Veränderungsrate 
von 2,95 Prozent darf also 
grundsätzlich nicht überschrit
ten werden. Das würde auch für 
den Versandgang gelten, wäre 
dieser eine zahntechnische Leis
tung des BEL. Die Rechtsnatur 
des Versandganges bestimmt 
mithin sein Entgelt. 
Die Rechtsnatur des Versand
ganges ist umstritten. Von der 
Natur der Sache her ist der Ver
sandgang keine zahntechnische 
Leistung. Eine zahntechnische 
Ausbildung und eine erfolgrei
che Prüfung ist hierfür nicht 
 erforderlich. Der Versandgang 
kann etwa durch jeden Inhaber 
eines Führerscheins erfolgen. 
Die Zahntechniker haben es je
doch zugelassen, dass der Ver
sandgang in das BEL aufgenom
men wurde. Sie haben damit  
den Krankenkassen die Begrün
dung für deren Behauptung ge
liefert, durch die Aufnahme des 
Versandganges sei dieser zu 
einer zahntechnischen Leistung 
geworden oder zumindest wie 
eine solche zu behandeln. 
Diese Auffassung ist durchaus 
angreifbar. Erkennbar ist der 
notwendige Angriff jedoch bis 
heute nicht erfolgt. Der VDZI 
hatte das damalige BEL II zum 
31. Dezember 2008 gekündigt, 
um über ein neues Leistungsver
zeichnis zu verhandeln.

„Dieser Schritt war aus grund
sätzlichen     Erwägungen     not
wendig: Über die vergangenen 
Jahre kam es immer mehr zu Ab
weichungen der Anwendungs
interpretation von der Bundes
einheitlichkeit des Verzeichnis
ses. Zu dem führte die Einfüh
rung des Festzuschusssystems 
zu der Frage der klaren Abgren
zung von Regelleistungen und 
gleich bzw. andersartigen Ver
sorgungen. Aus Sicht des VDZI 
wurde mit der Neuverhandlung 
das ausgegebene Ziel erreicht, 
das Leistungsverzeichnis in 
 seinen Leistungsbeschreibun
gen fachlich und abrechnungs
technisch konkreter zu fassen 
als bisher“ (so der VDZI im 
 TELESKOP 07/082013, S. 5).

Dem Versandgang kam offen
sichtlich eine eigenständige Be
handlung nicht zu. Er befindet 
sich nach wie vor im BEL. Die 
Duldung des Versandganges im 
BEL darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der fakti
sche Inhalt des Versandganges 
originär keine zahntechnische 
Leistung ist. Er soll vielmehr 
durch die Aufnahme in das BEL 
– so die Kassen – rechtlich zu 
einer zahntechnischen Leistung 
werden bzw. wie eine solche zu 
behandeln sein, also auch mit 
der Begrenzung der Verände
rungsrate von 2,95 Prozent. 
Diese Behandlung als zahntech
nische Leistung hat der Bundes

innungsverband – aus welchen 
Gründen auch immer – schlicht 
hingenommen und damit die von 
den Kassen behauptete Rechts
gestaltung ermöglicht, ohne 
dass sich der faktische  Inhalt  
des Versandganges ge ändert 
hätte. 
Diese Duldung bzw. Rechts
gestaltung muss jedoch keinen 
Ewigkeitswert haben. So wie sie 
willentlich erfolgt ist, muss sie 
auch beendet werden können. 
Da der Versandgang seiner 
Natur nach keine zahntechni
sche Leistung darstellt, besteht 
auch keine Verpflichtung sie  
in das BEL aufzunehmen (vgl.  
§§ 88 Abs. 1, 57 Abs. 2 SGB V). 
Wenn der Versandgang also 
 unabhängig von den zahntech

nischen Leistungen in das BEL 
„gewandert“ ist, so muss auch 
eine Rückbesinnung auf seine 
faktische Natur und Heraus
nahme aus dem BEL möglich 
sein.  
Derartiges geschieht regelmä
ßig durch eine Kündigung. Er
kennbar ist eine solche, speziell 
auf den Versandgang gerichtete 
Kündigung nicht erfolgt. Der 
 Bewertung als unzulässige Teil
kündigung hätte mit guten 
Gründen entgegengetreten wer
den können. 
Alle Berechnungen eines Kos
tenausgleichs für den Versand
gang bleiben Stückwerk, so
lange die Behandlung des Ver

sandganges als zahntechnische 
Leistung maßgebend bleibt, und 
zwar mit der Bindung an die 
 Beitragssatzstabilität/Verände
rungsrate. Dass ein Schiedsamt 
hier Klarheit schaffen würde, 
darf nicht angenommen wer
den; für Rechtsgestaltungen ist 
es nicht zuständig. 

Wegfall und Weitergeltung 
des § 71 SGB V 

Die geschilderte Untätigkeit  
des VDZI hinsichtlich des Ver
sandganges erinnert stark an 
die langjährige Untätigkeit  
des VDZI hinsichtlich des § 71 
SGB V. Die Presseerklärung des 
VDZI verfälscht die berufspoli
tische Situation in den letzten 
Jahren und lässt jedweden Aus
blick vermissen: Der VDZI be
grüßt den Wegfall der Decke
lung lapidar als „Klarstellung 
bei den zahntechnischen Ver
gütungsregeln in die richtige 
Richtung“. Er begrüßt beson
ders „die Klarstellung des Ge
setzgebers, dass im Rahmen des 

zweistufigen Verfahrens über 
Preisvereinbarungen der zahn
technischen Leistungen beim 
Zahnersatz gemäß § 57 Abs. 2 
SGB V bei der Vereinbarung der 
Höchstpreise auf der Landes
ebene der Grundsatz der Bei
tragssatzstabilität nicht gilt und 
damit eine doppelte Anwen
dung nicht mehr stattfindet“. 
Der VDZI behauptet, seit zehn 
Jahren beim Gesetzgeber um 
diese Klarstellung geworben zu 
haben. Das jedoch muss ener
gisch bestritten werden. Es ist 
keine Verlautbarung des VDZI 
bekannt, mit dem der VDZI 
 diesen Rechtsstandpunkt in der 
 juristischen Fachwelt vertreten 

und die Innungen mit der nun
mehr zutreffenden Rechtsauf
fassung unterstützt hätte. 
Nach einem Tal des Schweigens 
hat erkennbar erstmalig der 
 renommierte Frankfurter So
zialrechtler Prof. Dr. Hermann 
Plagemann in einer Veröffentli
chung in der Zeitschrift Gesund
heitsRecht (GesR 2006, S. 448) 
den von Kassenseite behaupte
ten zweifachen Zwang der Be
rücksichtigung des § 71 SGB V 
widerlegt, und zwar aus der 
rechtlichen Systematik der 
zahntechnischen Vergütungs
regelung. Der Veröffentlichung 
ging ein von dem Landesin
nungsverband Hessen des Zahn
technikerHandwerks veran
lasstes Rechtsgutachten voraus. 
Die rechtliche Literatur ist die
ser zwingenden Argumentation 
gefolgt. Der VDZI hat von sei
nem damaligen Berater, Prof. 
Dr. Sodann, später ebenfalls  
ein Gutachten erstellen lassen, 
welches jedoch bis heute nicht 
veröffentlicht ist. In Kenntnis 
dieses Gutachtens zustimmend 
auch Rüdiger Zuck, Kommentar 
zum Zahntechnikrecht im SGB V, 
2. Aufl. 2010, § 57, Randnr. 15 ff.
Der VDZI hat weiter übersehen, 
dass diese Rechtsauffassung 
eine grundsätzliche Tendenz 
gegen die pauschale Anwen
dung des § 71 entwickelt hat und 
sich weiterentwickelt.    
Es wäre hilfreich gewesen, diese 
Entwicklung aufzuzeigen und 
damit die Innungen bei ihrem 
Kampf gegen Kassen und 
Schiedsämter zu unterstützen. 
Merke: „Ein Berufsverband hat 
sich ganz unterschiedlich in den 
Medien Gehör zu verschaffen, 
von Politikern als Ratgeber 
 geschätzt sein und sollte in der 
Wissenschaft Impulse geben 
und zitiert werden. Das alles  
ist unterblieben. Nur so sind 
Leistungen im Wissenstransfer 
erkennbar“ (FAZ, 04.09.2015  
in „Wirtschaft“ zum Wissen
schaftsRanking).

In der Tat ist es dem VDZI nicht 
gelungen, die Fachöffentlichkeit 
mit den Problemen des Zahn
technikerHandwerks seit dem 
Gutachten Schulin aus dem 
Jahre 1991 zu befassen. 
Es waren vielmehr die Innungen 
der neuen Bundesländer, die 
 aufgrund der Mindestlohndis
kussion im Jahre 2014 initiativ 
wurden – dann allerdings mit 
Unterstützung des VDZI.
Auch bei dem Bundesmittelpreis 
darf dem § 71 keine absolute Gel
tung zukommen; betriebswirt
schaftliche Kostenfaktoren sind 
auch hier zu berücksichtigen. 
Das müsste in § 57 Abs. 2 Aus
druck finden, etwa in der Weise, 
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Versandgang sowie Grundsatz der Beitragssatzstabilität 
Jedes Jahr verhandelt der VDZI mit dem GKVSpitzenverband die Bundesmittelpreise für zahntechnische Leistungen.  

Über Grundlagen der Verhandlungen und das zu erwartende Ergebnis für 2016 äußern sich Thomas Marx und Dr. M.P. Henninger  
(beide ZahntechnikerInnung RheinMain) detailliert im folgenden Beitrag. 
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dass neben § 71 Abs. 2 auch die 
betriebliche und branchenspe
zifische Kostenentwicklung zu 
beachten ist.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass 
der Grundsatz der Beitragssatz
stabilität keineswegs absolut gilt. 
Vielmehr bestehen verschiede
ne gesetzliche Aus nah me  tat be  
stände, die seinen Anwendungs
bereich begrenzen. Beson ders 
wird auf § 87 Abs. 2g Ziff. 1 hin
gewiesen. Diese Vorschrift be
stimmt, dass bei der Anpassung 
des Orientierungswertes „... ins
besondere die Entwicklung der 
für Arztpraxen relevanten In
vestitions und  Betriebskosten ...“ 
zu berücksichtigen sind.
Das bedeutet, dass beim Bundes
mittelpreis § 71 keine ausschließ
liche Bedeutung zukommen 
muss, sondern flexibel – be
triebswirtschaftlich orientiert – 
zu verstehen ist. 

Finanzsituation 
der Krankenkassen und 
ihre Auswirkungen

Falsch und gefährlich wäre es zu 
glauben, der Wegfall des § 71 auf 
der Regionalebene wäre unum
stößlich oder würde zu einer Er
leichterung der regionalen Ver
handlungsposition führen. So 
hat der Bundesrat gefordert, die 
Geltung des § 71 nur für das Jahr 
2016 auszusetzen, also nicht 
endgültig. Er ist jedoch bei der 
Bundesregierung mit dieser For
derung nicht durchgedrungen. 
Zu vermutendes Ziel der Kassen 
wird weiterhin sein, die Wieder
einführung des § 71 zu errei
chen, wie es sich nicht zuletzt 
aus den wiederholten Hinweisen 
und die ständige Hervorhebung 
der angeblichen desolaten Kas
senlage ergibt. Die Finanzreser
ven der Krankenkassen werden 
dabei freilich außer Acht gelas
sen. Diese betrugen zum 1. Halb
jahr 2015 15,2 Mrd. Euro. Die 
 gesetzlichen Krankenkassen ar
gumentieren: Sie erwirtschafte
ten nach drei Quartalen weiter 
Verluste, wobei allerdings das 
Defizit von fast 500 auf 420 Mio. 
Euro gesunken ist. 
Eine Ausgabensteigerung der 
Kassen würde sich weiter aus 
einer besseren Bezahlung der 
Physiotherapeuten ergeben, wie 
von Teilen der Union beabsich
tigt. Die Kanzlerin soll sich 
 hierfür aufgeschlossen gezeigt 
haben. Das Krankenhausperso
nal soll 500 Mio. Euro mehr er
halten (vgl. Protestaktion von 
Pflegern und Ärzten in Berlin 
am 23. September 2015). 
In Anbetracht der unterschiedli
chen Verteilung der Rücklagen 
von 15,2 Mrd. Euro sehen sich 
verschiedene Kassen dazu ge
zwungen, den nur von ihren Mit
gliedern zu zahlenden Zusatz
beitrag von Januar 2016 an zu 
erhöhen, was bei den Verhand
lungen mit Sicherheit von den 
Kassen als Argument verwen
det wird. 
Dieser von den Kassen ständig 
und generell bemühten Horror
vision steht die Auffassung der 

Bundesregierung/des Bundes
gesundheitsministers Gröhe 
entgegen, der von einer Finanz
reserve der gesetzlichen Kran
kenkassen in Höhe von 15,2 Mrd. 
Euro zum Ende des 1. Halbjahres 
2015 ausgeht. Gesundheitsmi
nister Gröhe: „Mit Reserven von 
mehr als 15 Milliarden Euro ist 
die Finanzsituation der gesetzli
chen Krankenkassen weiterhin 
stabil. Eine gute Versorgung 
der gesetzlich Versicherten mit 
hochwertigen Gesundheitsleis
tungen und Arzneimitteln und 
deren nachhaltige Finanzier
barkeit müssen auch in Zukunft 
zentrales Anliegen der Kran
kenkassen sein.“ (Pressemittei
lung Nr. 29 des BMG vom 4. Sep
tember 2015)
Die Finanzsituation der gesetzli
chen Krankenkassen hat sich 
laut Bundesgesundheitsminis
ter im 1. bis 3. Quartal 2015 ge
genüber dem 1. Halbjahr 2015 
verbessert. Danach steigen die 
Finanzreserven der gesetzli
chen Krankenkassen auf 15,3 
Mrd. Euro. Gröhe führt u.a. aus: 
„Einnahmen in Höhe von rund 
159,06 Milliarden Euro standen 
nach den vorläufigen Finanz
ergebnissen des 1. bis 3. Quartal 
2015 Ausgaben von rund 159,45 
Milliarden Euro gegenüber. Die 
Differenz von rund 395 Millio
nen Euro lässt sich weitgehend 
dadurch erklären, dass etliche 
Krankenkassen ihre Versicher
ten durch einen niedrigeren Zu
satzbeitrag von durchschnitt
lich 0,83 Prozent (statt dem 
 bisherigen Sonderbeitrag von 
0,9 Prozent) an ihren hohen Fi
nanzReserven beteiligt haben. 
Ohne die damit verbundenen 
Mindereinnahmen ergäbe sich 
für die 123 gesetzlichen Kran
kenkassen in den Monaten Janu
ar bis September sogar ein Über
schuss von ca. 0,2 Milliarden 
Euro.“ (Pressemitteilung Nr. 46 
des BMG vom 4. Dezember 
2015). 
Daraus ergibt sich, dass dem 
ständigen Beharren der Kran
kenkassen auf ihre Defizite 
durchaus begegnet werden 
kann, möglichst schon im 
po   li tischen Vorfeld. Immerhin 
haben die gesetzlichen Kran
kenkassen sowohl beim Bun

desmittelpreis als auch bei be
reits stattgefundenen regiona
len Verhandlungen darauf hin
gewiesen, auf jeden Fall unter 
der Veränderungsrate von 2,95 
Prozent (Ministerzahl) bleiben 
zu wollen.  

Verhandlungsvorbereitung

Nachstehend wird eine be
triebswirtschaftliche Aufstel
lung der zu berücksichtigen
den Kostenarten wiedergege
ben, wie sie bei regelmäßigen 
Betriebsvergleichen verwendet 
werden. 
Rechtsgrundlage: Buchführungs
pflicht nach § 238 HGB, wonach 
jeder Kaufmann verpflichtet ist, 
Bücher zu führen und in diesen 
seine Handelsgeschäfte und die 
Lage seines Vermögens nach 
den Grundsätzen ordnungs
gemäßer Buchführung ersicht
lich zu machen hat. § 140 Ab
gabenordnung (AO) bestimmt 
eine Buchführungspflicht nach 
Steuergesetzen für steuerliche 
Zwecke.
Das ZahntechnikerHandwerk 
steht vor dem Problem, diese 
Aufgabe unangreifbar und kos
tengünstig zu erfüllen – und 
zwar insbesondere in Ansehung 
der von den gesetzlichen Kran
kenkassen behaupteten zuge
spitzten Finanzlage, wie zuvor 
dargestellt. 

Zur Entwicklung der Kassen 
Finanzen noch Folgendes:
Nachdem im 1. Quartal schon 
Ersatz, Innungs und Betriebs
krankenkassen Defizite gemel
det hatten, sind bis Ende Juni 
auch die Allgemeinen Ortskran
kenkassen ins Minus gerutscht. 
Hatte die mit 24 Millionen Ver
sicherten zweitgrößte Kranken
kasse im 1. Quartal noch einen 
Überschuss von 36 Mio Euro 
 erwirtschaftet, so kippte die 
 Situation von April bis Juni. Zur 
Jahresmitte errechnete sich laut 
AOKBundesverband ein Fehl
betrag von 110 Mio. Euro. Im 
Vorjahr lag der AOKÜber
schuss noch bei 67 Mio. Euro 
(FAZ v. 20.08.2015). Schon will 
die SPD den Arbeitgeberanteil 
an den Kassenbeiträgen stei
gern und fordert die Rückkehr 
zur vollen Parität (FAZ vom 
31.08.2015).
Zur Erfüllung dieser Aufgaben 
wird häufig die Erstellung von 
kontinuierlichen Betriebsver
gleichen empfohlen, gegebenen
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falls mit  Tiefengliederung der 
Kosten. Hinsichtlich der Kon
tinuität der Preisentwicklung 
über Jahre hat dies sicher sei 
nen Wert, wobei auch der Ver
gleich zur Kostenentwicklung 
anderer Bereiche aufschluss
reich sein kann. Diese Vorge
hensweise ist allerdings dann 
ausgeschlossen, wenn ausrei
chendes betriebliches Zahlen
material nicht zur Verfügung 
gestellt wird, wie häufig zu be
fürchten ist. 
Die Aufstellung der zu berück
sichtigenden Kostenarten er
scheint betriebswirtschaftlich 
abschließend, kann jedoch 
durchaus anders gegliedert oder 
einzelne Kostenarten können 
zusammengefasst werden, wie 
bei regelmäßigen, elektroni
schen Betriebsvergleichen – 
etwa von DATEV (Datenver
arbeitungsorganisation der 
steuerberatenden Berufe) – ver
fahren wird. Andererseits kön
nen – soweit erforderlich – be
stimmte Kostengruppen noch 
tiefer gegliedert werden, soweit 
das erforderliche Zahlenmate
rial vorliegt (BWA und Summen 
und Saldenliste). Davon ist im 
ZahntechnikerHandwerk aller
dings nicht auszugehen.   

•  Materialverbrauch: Damit ist 
der Verbrauch von Metallen, 
Fräskeramiken, Zähnen, Kon
fektionsteilen, Implantatteilen 
etc. gemeint, also alle weiter
berechneten Materialien;

•  Fremdleistungen: Zukauf von 
Leistungen anderer Laborato
rien, Fräszentrum;

•  Verbrauchsmaterial: Gipse, 
Einbettmassen, Keramikmas
sen etc.;

•  Kosten der Warenabgabe: Aus
gangsfrachten, Verpackungs
material, wie z.B. die Versand
boxen, jedoch keine Kosten des 
Botendienstes;

•  Variable Energiekosten: der 
Anteil der (ansonsten fixen) 
Energiekosten, der abhängig 
von der Auslastung ist;

•  Direkt zurechenbare Kosten: 
TechnikerPersonalkosten in 
der Produktion (nur

•  Personalkosten: Produktivkräfte);
•  Zurechenbare  kalkulatorische 

Kosten: produktionsbedingte 
Zinsen und 

•  Zinsen und AfA: Abschreibungen;
•  Restl. Personalkosten: Perso

nalkosten für Verwaltung und 
Vertrieb (einschl. Boten);

•  U-Lohn/GF-Gehalt: kalkulato
rischer Unternehmerlohn (bei 
Einzelfirmen und Personenge
sellschaften) bzw. Geschäfts
führergehälter (bei Kapital
gesellschaften);

•  Restl. kalkul. AfA und Zinsen: 
nicht produktionsbedingte 
Abschreibungen und Zinsen 
(z.B. für Büroeinrichtungen, 
EDV, Fahrzeuge etc.);

•  Pachten/Mieten: Pachten und 
Mieten für Gebäude;

•  Restl. Fixkosten: der restliche 
Gemeinkostenblock, z.B. Ver
sicherungen, Beiträge, Steuer
beratungskosten, Telekom mu 
ni ka tion, Porto, Instandhaltung, 
Fahrzeugkosten, Werbung/Mar 
keting, fixe Energiekosten etc.

•  Neutraler/periodenfremder Auf-
wand: ergebnisrelevante Auf
wendungen, wie z.B. Saldo  
auskalkulatorischen Abschrei

bungen/Zinsen und tatsächlich 
angefallene Abschreibungen/
Zinsen, ferner Aufwendungen, 
die nicht den  reinen Leistungs
prozess betreffen, wie z.B. 
Spenden etc., und alle Aufwen
dungen, die nicht während des 
laufenden Geschäftsjahres an
gefallen sind.

Eine Untergliederung, etwa bei 
den Personalkosten, wird vor
liegend regelmäßig entfallen. 
Für die Vergütungsgewichtun
gen innerhalb des Vergütungs
systems bedarf es weiter der 
wiederum regionalen Frequenz
erhebung.

Kostenermittlungen  
via DATEV

Bei den Kostenermittlungen 
kann auf die betriebswirtschaft
lichen Auswertungen (BWA) der 
DATEV zurückgegriffen wer
den: Die DATEV bietet umfas
sende Geschäftsfelder, wobei 
vorwiegend die Software für 
 Finanzbuchführung und die 
 Datendistribution sowie die 
 Informationsbereitstellung von 
Interesse ist. Die Finanzbuch
führungen von rund 2,5 Mil
lionen der meist mittelständi
schen deutschen Unternehmen 
werden vom Steuerberater oder 
im Unternehmen selbst mit 
 DATEVSoftware erstellt. Weit
gehend automatisiert werden 
über das DATEVRechenzent
rum Informationen zwischen 
mittelständischen Unternehmen 
und deren Steuerberatern so
wie rund 200 Institutionen in 
Deutschland ausgetauscht – 

 darunter Finanzverwaltungen, 
Sozialversicherungsträger, Kran 
kenkassen, Banken, Berufsge
nossenschaften oder statisti
sche Ämter. 
Die betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen bieten ein umfas
sendes Informationspaket, um 
die wirtschaftliche Lage eines 
Unternehmens bzw. einer Bran
che als Basis für Vergütungsan

passungen beurteilen zu kön
nen. Die betriebswirtschaftli
che Betrachtung und Steuerung 
eines Unternehmens basiert auf 
dem Zahlenmaterial der Finanz
buchführung. Die Betriebswirt
schaftlichen Auswertungen 
(BWA) unterstützen diese Ana
lyse. Sie verdichten die in der 
 Finanzbuchführung verarbeite
ten Werte nach betriebswirt
schaftlichen Aspekten, sodass 
sich der Betrieb in einer Auswer
tung widerspiegelt und leicht 
analysiert werden kann.
Mit dem DATEVProgramm 
„Betriebsvergleich“ werden die 
Werte des eigenen Betriebes mit 
den Durchschnittswerten ande
rer – für die Vertragsverhand
lungen regionaler – Betriebe der 
ZahntechnikerBranche vergli
chen. Der BranchenBetriebs
vergleich stellt mithin den Ist
Wert der gesamten Branche  
dar und damit ein Spiegelbild 
der BranchenIstSituation, also 
eine repräsentative Aussage 
über die aktuelle wirtschaftli
che Situation der – regionalen – 
GesamtBranche, differenziert 
nach Umsatzklassen und – re
gionaler – Gliederung. Für die 
Vertragsverhandlungen ist der 
re gionale GesamtBranchenver
gleich regelmäßig ausreichend, 
sodass die Beachtung betriebli
cher Größenordnungen entfällt. 
Die BranchenBetriebsauswer
tung stellt also die Basis für 
 Vergütungsanpassungen nach 
der realen Kostensituation dar, 
um die Branche der aktuellen 
und zukünftigen IstSituation 
anzupassen. 
Zu vergleichen sind insbeson
dere die Werte des Vorjahres 
und des laufenden Jahres, um  
so erkannte Veränderungen 
 systematisch fortzuschreiben. 
Der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, dass eine ausnahms
weise Differenzierung der Kos
tenermittlungen durch die Sum
men und Saldenliste erfolgt: 
Die BWA enthält nur kumulierte 
Werte, z.B. in den Bereichen  
der Fixkosten, Raumkosten, 
Werbungskosten etc. Durch die 
Summen und Saldenlisten sind 
die Summen aufgegliedert auf 

die einzelnen, sehr aussagefähi
gen Buchungskonten. Es ist also 
erkennbar, welche Kosten in 
welchem Bereich genau angefal
len sind (vgl. oben „Restl. Perso
nalkosten“ und „Restl. Fixkosten“ 
im Hinblick auf den Versand
gang, soweit erforderlich). 

Zusammenfassung

Hinsichtlich des Versandgang 
es ist nochmals zu betonen, dass 
er von den Kassen als zahntech
nische Leistung behandelt wird, 
früher auf der Regionalebene 
der Ministerzahl und dem Kor
ridor unterlag, heute nur noch 
dem Korridor. 
Bei der Ermittlung des Bun
desmittelpreises gilt nach wie  
vor die zwingende Deckelung 
durch die Ministerzahl/Verän
derungsrate als Obergrenze. 
Den betriebswirtschaftlich fest
gestellten Kosten des Versand
ganges kommt also keine ab
schließende Bedeutung zu, son
dern sie sind lediglich ein Indiz 
zum Erreichen der vollständi
gen Ministerzahl. 
Neben dem Versandgang kommt 
in den regionalen Verhandlun
gen den Personalkosten be
sondere Bedeutung zu, einmal 
wegen betrieblich stattgefunde
ner Angleichungen an andere 
Branchen, zum anderen entwe
der hinsichtlich einer bei den 
letzten Verhandlungen bereits 
erfolgten Berücksichtigung von 
Mindestlöhnen oder aber erst 
bei Berücksichtigung in den 
 bevorstehenden regionalen Ver
handlungen. Besonderer Vorbe
reitung bedarf auch das Kapitel 
„Unternehmerlohn“ mit schlüs
sigem Zahlenmaterial.
Der Problemkreis ist mit den 
drei genannten Bereichen natür
lich nicht erschöpft. Die Ver
tragsbereiche werden zum Teil 
unterschiedliche Schwer punkte 
zu setzen haben, etwa hin
sichtlich der Ausschöpfung des 
 Korridors oder der Fort ent wick 
lung der betriebswirtschaft li chen 
Argumentation aus der Zeit der 
früher geltenden Ministerzahl.
Unter den Vertragsbereichen  
ist ein zeitgerechter Austausch 
über die betriebswirtschaftliche 
Vorbereitung und Verhand
lungserfahrung unerlässlich.  

Zahntechniker-Innung Rhein-Main
Thomas Marx, Obermeister und  
Landesinnungsmeister
Dr. M.-P. Henninger, Justiziar
Kettenhofweg 14–16
60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069 956799-13
Fax: 069 562054
info@zti-rhein-main.de
www.zti-rhein-main.de
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Mehr Informationen auf  

www.zfx-dental.com

Der Zfx™ Evolution plus+ ist ein High-end Dental 

Scanner der neuesten Generation. Ausgestattet mit 

modernsten Technologien und dem Knowhow 

jahrzehntelanger digitaler Pionierarbeit lässt er keine 

Wünsche off en. Reduziert auf das Wesentliche, puristisch 

und funktional. Überzeugen Sie sich selbst von der 

Präzision, der Vielfältigkeit und dem New Design.  
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